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cubinat“ belege. Mi  * Recht ügte der Biſchof bei, dieſe Darlegung der
ache werde aber nuLr für jene rte zutreffen, da tridentiniſche
Decret „Tametsi“ gelte Wer ſolchen rten ohne Beobachtung
der Unter Strafe der Nullität und Androhung der Inhabilität der
Contrahenten vorgeſchriebenen Form zu einer ehelichen Verbindung
4 ſchreiten wage, deſſen Ehe könne unmöglich den Namen eines
matrimonium nullum (Scil impedimento Clandestinitatis) ver
dienen; ſie ſei vielmehr nullum matrimonium. Der Präfect der
Congregation, Cardinal Caterini, beſtellte, ehevor die rage zur Ent⸗
ſcheidung gelangte, den Dominicaner igliara, den Kapuziner Gabriel
de Varceno und den Barnabiten Graniello (ämmtlich gewandte
Theologen und Canoniſten) als Conſultoren In der rage, ob die
ivilehe, ſei 8 al Verlöbnis oder aL nichtconſummierte Clan
deſtinehe das imped. publicae 0O* bewirken. Die Ergebniſſe der
eingehendſt gepflogenen Unterſuchungen Archiv kath Recht

42 431—446) ſtellte der Secretär der Congr. COnC. unter
Angabe der Gründe nd Gegengründe In einem ſogenannten Dis-
CEurSUuS zuſammen (Archiv 43 nd gab
ſein Urtheil ahin ab matrimonium (ivile 681 aequipa⸗
randum Sponsalibus, egue 68t matrimonium Clan-

68 tinum 7 at VETIO 81 6886 matrimonium cClandeéstinum. Nihilo—
minus EX Oriretur impedimentum püblicae honestatis. “ Am
13 März 1879 gelangte die Anfrage de Biſchof von V  C  ola zur
Entſcheidung. Sie lautet „An ACtUS qul VUlgo aU matrimonium
Civile. pariat impedimentum justitiae publicae hohestatis? Ne-
gative, ACtO VSTDO CU  — Sanctissimo, 10 decernere t. de-
Clarare ignetur DeI decretum generale.“ 37 der Audienz vom

ärz nahm der den Bericht des Seceretärs der Congr.
Conc. über die vorſtehende Entſcheidung n und ertheilte dem⸗
ſelben eine Beſtätigung. Dadurch hat die früher ſo ebhaft ventilierte
und von den meiſten Canoniſten und Moraliſten In entgegengeſetztem
Sinne entſchiedene Controversfrage ihre endgiltige Erledigung 9e·
funden.

Scheyern (Bayern). ernhar mi
VI Entſcheidung für Angehörige ge

Congregationen mit einfachen Gelübden.) 5
beſonderer Fürſorge Gottes iſt die ah von religiöſen Genoſſen⸗
chaften mit einfachen Gelübden In letzter Zeit ſehr angewachſen nd
mannigfaltig iſt der Utzen, der hieraus für die Kirche Gottes ent
ſtanden iſt; CS konnte Abet aber auch kaum fehlen, daſs insbeſondere
der 11 ſolcher Congregations⸗Angehöriger und ihr Rücktritt
In ihre zuſtändige löceſe mit manchen Unzukömmlichkeiten verbunden
war, Umſomehr als die immer zunehmende Verarmung man
Kirchen die Biſchöfe verhinderte, für den Unterhalt olch „ſäcu⸗
lariſierter“ Ordensleute entſprechend orge treffen.
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Darum liefen von Seiten der Biſchöfe wiederholt dringliche
Bitten um geeignete Abhilfe beim eiligen Stuhle emn Leo III
übertrug die Angelegenheit der Congreégatio Episcoporum Et Regu-
arium und approbierte und bekräftigte 2 September 1892 das
Deeret der genannten Congregation vom Auguſt 1892 Das
Deceret enthält folgende Beſtimmungen:

a etreff Ordination. Die 10 imn voller Rechtskraft
bleibenden Beſtimmungen Pius vom October 1568 („Ro-
manus PoOn beginnend) und Pius vom Juni 1858,
wornach den Vorſtänden geiſtlicher Orden (Regularen verboten iſt,
thren Novizen oder Profeſſen einfacher dreijähriger Gelübde die Di
miſſorialien zu ertheilen und auf den te der rmu hin die
höheren Weihen empfangen, werden auch auf die Congregationen
nit einfachen Gelübden In der Art ausgedehnt, daſs die Vorſtände
dieſer Congregationen (mit einfachen Gelübden) thren Untergebenen
auf den Ite der „Mensa COonnmunis“ oder „missionum“ nur
dann die Dimiſſorialien für die höheren Weihen geben dürfen, wenn

dieſelben, allerdings einfache, aber doch lebenslängliche Gelübde
abgelegt 0  en und der betreffenden Congregation ſtändig einverleibt
ſind, oder ſie wenigſtens ſchon drei 0  2.  ahre Iin den zeitweiligen
Gelübden zugebracht aben, falls CS ſich Um Congregationen handelt,
welche die lebenslängliche Gelübdeablegung über ein Triennium hinaus⸗
chieben.

20 Darum ſoll Im allgemeinen m ukunft von der Forderung
der feierlichen rofeſs oder (bei Congregationen) des abſolvierten
Trienniums In den einfachen Gelübden (zum Behufe de Em
pfange der höheren Weihen) nicht dispenſiert werden; erfordern
die Umſtände eine Usnahme, ſo iſt vo  2 apoſtoliſchen
Dispenſe zu erbitten, daſs die feierlichen Gelübde vor Ablauf
dreier ahre abgelegt werden dürfen oder daſs ein Congregations⸗
Angehöriger die lebenslänglichen Gelübde ablege vor der in der
Congregation für gewöhnlich feſtgeſetzten Zeit

30 Ordensperſonen (ſowo mit feierlichen als auch einfachen
Gelübden) dürfen von den Biſchöfen nicht geweiht werden, enn
ſie nicht außer den gewöhnlichen kirchlichen Erforderniſſen ein Zeugnis
beibringen, daſs ſie ne den vorbereitenden Studien für das Sub⸗
diaconat wenigſtens eimn V  O  ahr, für das Diaconat zwei ahre, für
das Pre  erd drei ahre Theologie Udier haben

Betreff Austritt Was Regular⸗Obere beobachten
Aben bei Au  eidung threr Ordensmitglieder, das gilt N Zu
kunft auch für die Vorſtände von Inſtituten mit einfachen elübden,

eS ſich handelt Ausſchluſs eines Untergebenen, der lebens—
längliche (allerdings unfache Gelübde abgelegt hat oder durch
zeitweilige elu gebunden iſt und zugleich mn den höheren
Weihen 10 Niemand kann nämlich entlaſſen werden, als

einer chweren, äußerlich vorliegenden und öffent⸗
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en nd überdies der Schuldige ſich als Un⸗
verbeſſerlich erwieſen hat; ami aber emand als wirklich
verbeſſerlich gelten könne, muſs der Vorgeſetzte eine reifache, zuverſchiedenen Zeiten ſtatthabende Ermahnung und Rüge vorausſchicken.
2 Hat dieſelbe keinen Erfolg, ſo iſt da Proceſsverfahren einzu⸗leiten, da Ergebnis derſelben iſt dem Angeklagten vorzulegen und
demſelben entſprechende Zeit zu gewähren, ſich ſe zu ver—
theidigen oder durch einen enoſſen desſelben Inſtituts ſeine Ver
theidigung zu führen; unterläſst der Angeklagte dieſes, ſo muſs der
Vorgeſetzte oder das betreffende Tribunal einen Vertheidiger eigenenCongregations⸗Angehörigen) aufſtellen. 30. Hierauf kann der Vor
an mit ſeinem Rath da Urtheil der Entlaſſung ausſprechen;dasſelbe hat aber keine Wirkung, der Verurtheilte In gehörigerWeiſe vom Urtheil die Congregatio Episcoporum t Regularium
appelliert, bis dieſe das endgiltige Urtheil geſprochen 4⁰ Kann aus
ſchwerwiegenden Gründen der Proceſs In der angegebenen Weiſenicht geführt werden, ſo iſt Dispens die bef
zu recurrieren. agte ne daten

23 ellung der alſo entlaſſenen oder freiwillig QUS?-.-Æ
tretenden Ordensperſonen. 10 Ausgeſtoßene oder entlaſſeneOrdensleute (mit feierlichen oder einfachen, aber lebens⸗
länglichen oder zeitweiligen Gelübden und zugleich öherenWeihen) ſind für immer ſuspendiert, bis dieſe Verfügung vom
heiligen Stuhle aufgehoben wird und überdies die Entlaſſenen einen
Biſchof gefunden, der ſie aufnimmt, und einen Tiſchtitel, von dem
ſie lehen können. 2⁰. Wer In den höheren Weihen und urinfache Gelübde gebunden iſt (mögen dieſelben lebenslängliche oder
zeitweilige ein und vom eiligen U den Austritt freiwillig Er
beten und rlangt hat, oder un anderer Weiſe QAus apoſtoliſchemrivileg der eben genannten Gelübde enthunden iſt, darf das Kloſternicht verlaſſen, bis EL einen Biſchof gefunden, der ihn aufnimmt,und einen entſprechenden Tiſchtitel; widrigenfalls bleibt der Be
reffende von der Ausübung der heiligen Weihen ſuspendiert.

alzburg. rofeſſor Dr Michael Hofmann
VII (Eheſchließu der Gendarmen.) Rückſicht aufeinen vorgekommenen Fall ſtellt ein Seelſorger olgende Anfragen:
) Wo hat Ein Gendarm, der ſich mit einer Civilbraut ver⸗

ehelichen will, das Brautexamen zu machen? Antwort Gendarmen
Unterſtehen der militär⸗geiſtlichen Jurisdiction; ihr parochus proprius
für Eheangelegenheiten iſt Qher der Militär⸗Pfarrer, n deſſen Amt

S⸗
bereich die Betreffenden In Dienſtleiſtung ſtehen, und bei ihm aben ſiedas Brautexamen zu machen; und zwar auch dann, enn die rau
dem Civilſtand angehört; die ege 75  Di OllSa. 1Di sponsalia“erleidet da eine usnahme.


